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betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Ingrid Tichy-Schreder vom 12. Mai 1989. Nr. 

3722/J-NR/1989, "Kosten flir Firmenum­

benennungen im Bereich der öIAG" 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

511'{ lAB 

1989 -07- 13 
zu 812Z IJ 

Grundsätzlich ist vorauszuschicken, daß gemäß Art. 52 Abs. 1 

Bundesverfassungsgesetz der Nationalrat und der Bundesrat 

befugt sind, die GeschäftsfUhrung der Bundesregierung zu 

UberprUfen, deren Mitglieder Uber alle Gegenstände der Voll­

ziehung zu befragen und alle einschlägigen AuskUnfte zu 

verlangen. Es war daher zu prUfen, ob sich die gestellten 

Fragen Uberhaupt auf "Gegenstände der Vollziehung" im Sinne 

des Bundesverfassungsgesetzes beziehen. 

Dazu präzisiert auch § 90 des Geschäftsordnungsgesetzes des 

Nationalrates, daß sich das Interpellationsrecht insbesondere 

auf Regierungsakte "sowie Angelegenheiten der behördlichen 

Verwaltung des Bundes als Träger von Privatrechten" bezieht. 

Die von Ihnen gestellte Anfrage behandelt Angelegenheiten, 

die nicht Gegenstand der Vollziehung im Sinne des Art. 52 

Abs. 1 Bundesverfassungsgesetz sind. 

Ich habe aber Ihre Anfrage an die öIAG weiterg~le~tet, deren 

Stellungnahme ich Ihnen in der Folge zur Kenntnis bringe: 

3714/AB XVII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 1 von 4

www.parlament.gv.at



- 2 -

Zu c!§.....rL.fJ.-age..!L.:L_:.l.. __ .~5 ul1g~.LQl. 

"Welche Firmen der öIAG-Holding wurden in den letzten 

fUnf Jahren umbenannt?1t 

"Wie hoch waren die Kosten fUr diese Umbenennungen ein­

schließlich der erforderlichen Honorare fUr Rechtsanwälte und 

der Gebühren fUr die Notariatsakte im einzelnen?" 

"Wie hoch werden die Kosten geschätzt. diese neuen Firmen­

namen auf den einschlägigen in- und ausländischen Märkten 

bekanntzumachen?" 

"Welche Aufwendungen wurden zu diesem Zweck bisher getätigt'?" 

"Halten Sie insgesamt die Kosten fUr die bisherigen F'irmen­

umbenennungen bzw. die geplanten Firmenumbenennungen im 

Verhältnis zu den wlrtschaftlichen Erwartungen, die sich aus 

Firmenumbenennungen ergeben. fUr gerechtfertigt?" 

Der öIAG-Konzern umfaßt insgesamt 387 Gesellschaften. Die 

Fragen wären daher nur mit übermäßigem Aufwand im Detail zu 

beantworten. Grundsätzlich kann jedoch festgehalten werden. 

daß außer im Fall von Namensvereinfachungen kaum wesentliche 

Gesellschaften des öIAG-Konzerns in einem für die öffent­

lichkeit entscheidenden Maß umfirmiert wurden. 

Im Zuge der Neuordnung des ÖIAG-Konzerns. die unter anderem 

dazu führte, daß die dramatische Verlustsituation des 

Konzerns 1989 schon in ein positives Ergebnis übergeführt 

werden kann, wurden zahlreiche Firmen neu gegründet. In 

solchen Fällen wurden die neuen, dezentralen, rechtlich 

selbständigen, flexiblen, mit Eigenverantwortung ausge­

statteten Einheiten selbstverständlich auch mit einer Firma 

versehen. In diesem Zusammenhang kam es bei Verwendung 

bereits vorhandener "Gesellschaftsmäntel U zu Umfirmierungen. 
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Zu Frage 2_;.. 

"Welche wirtschaftlichen Zielsetzungen wurden mit der Um­

benennung verbunden?" 

Wirtschaftliche Zielsetzung der Neustrukturierung des 

Konzerns war es unter anderem, den neu geschaffenen rechtlich 

selbständigen Einheiten das aktive und optimale Auftreten am 

Markt zu erm~glichen. 

Zu Fr~9: 

"Welche Firmen wurden wieder auf den traditionellen Firmen­

namen zurUckbenannt?" 

Bei Neuordnung der Vereinigten Edelstahlwerke wurden die 

Gesellschaften Bähler GmbH und Schoeller-Bleckmann GmbH neu 

geschaffen. Diese Gesellschaften sind jedoch nicht ident mit 

den Gesellscha~ten, die seinerzeit im Rahmen der GrUndung der 

VEW diese Firmennamen ftlhrten. Nachdem am Markt aber vor 

allem bei Böhler immer der Marl~enname BC5hler weiterverwendet 

wurde, war es zweckmäßig, bei NeugrUndung der Gesellschaften 

die traditionellen Markennamen B8hler und Schoeller-Bleckmann 

auch im Firmennamen zu verankern. 

Zu _Frag~_;,. 

"Wie hoch waren die Kosten dafUr?" 

Es liegt keine Umbenennung sondern NeugrUndung von Firmen 

vor. 

Zu den Fragen 8 un~ 

"Welche ~>Jei teren Firmenumbenennungen sind in nächster Zei t im 

Bereich der öIAG geplant'?" 

"Welche Kosten werden dafUr en'mrtet?" 

Keine, da der ÖIAG-Konzern jedoch auf gr~ßtmöglicher 

Selbständigkeit der dezentralen Einheiten aufbaut, werden 
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solche Vorgänge auch nicht von der Konzernzentrale geplant 

und ist daher mittelfristig nicht auszuschließen. daß 

einzelne der 387 Gesellschaften des Konzerns ihre Firma 

ändern. 

Generell kann festgehalten werden, daß die Schaffung einer 

neuen Firma, wie der Fragestellerin bekannt sein dUrfte. nie 

Selbstzweck ist. sondern sich allenfalls im Rahmen einer 

Neustrukturierung oder des Versuches. das Auftreten am Markt 

zu verbessern. ergibt. Uberlegt wird zur Zeit. ob im Falle 

der Kapitalmarkttransaktion der ÖIAG mittels einer kapital­

marktfähigen Holding diese unter einem anderen Namen als ÖIAG 

firmieren sollte. 

\Vien, 

Der 

-.... - ----""--'" 
-''',. -

.. 
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